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Informationsschreiben zur Lizenzausstellung und Lizenzverlängerung 
 
 
Folgende Neuerungen bringen die neuen DOSB Lizenzierungsrichtlinien mit sich (s. Fettdruck, Beispiele = 
blau): 
 

 Lizenzaussteller ist nicht mehr der BLSV, sondern der Sportfachverband, hier der Bayerische Handball-
Verband. 
 

 Bislang handelte es sich um BLSV-Lizenzen, nun sind es DOSB-Lizenzen, die selber im eigenen nuLiga-
Account runtergeladen und ausgedruckt werden können und zusammen mit der Erklärung des Bayeri-
schen Staatsministeriums  förderfähig sind. 
 

 Das Lizenzformat wurde von DinA4 einseitig (bzw. B-Lizenzen im DinA6-Format) auf   
DinA4 zweiseitig – Vor- und Rückseite - umgestellt. 
 

 Bislang waren sämtliche Lizenzen bis zum 31.12. eines Jahres gültig. Nun gilt folgende Gültigkeit: 
 
 Erstausstellung: C-Lizenzen 4 Jahre ab Prüfungsdatum, tagesgenau,  

B-Lizenzen entsprechend 3 Jahre. (Bsp.: Prüfungsdatum C-Tr.-P.: 20./21.09.2021, Gültigkeit der Li-
zenz bis zum 20.09.2025). 
 

 Verlängerung vor Ablauf der Gültigkeit: Nach 16 UE Fortbildung (davon mind. 8 UE in Präsenz-
kurs(en)) C-Lizenzen 4 Jahre (B-Lizenzen 3 Jahre) ab dem Datum der letzten Fortbildung, bis zum 
jeweiligen Quartalsende. (Bsp.: Gültigkeit der C-Lizenz bis 30.06.2022, Fortbildungen 21.02.2021, 
07.03.2021, 15.09.2021 – in der Summe mind. 16 UE -> Verlängerung der C-Lizenz bis zum 30.09.2025) 
 

 Reaktivierung nach Ablauf im 1. Jahr:  Nach 16 UE Fortbildung (davon mind. 8 UE in Präsenz-
kurs(en)) C-Lizenzen 3 Jahre (B-Lizenzen 2 Jahre) ab dem Datum der letzten Gültigkeit, bis zum 
jeweiligen Quartalsende. (Bsp.: Gültigkeit der C-Lizenz 30.06.2020, Fortbildung am 23./24.05.2021, 
Verlängerung der C-L. bis zum 30.06.2024) 
 

 Reaktivierung nach Ablauf im 2. und 3. Jahr:  Nach 32 UE Fortbildung (davon mind. 16 UE in Prä-
senzkurs(en)) C-Lizenzen 4 Jahre (B-Lizenzen 3 Jahre) ab dem Datum der letzten Fortbildung, bis 
zum jeweiligen Quartalsende. (Bsp.: Gültigkeit der C-Lizenz 31.12.2018, Fortbildungen am 
23./24.05.2021 und 06./07.10.2021, Verlängerung der C-L. bis zum 31.12.2025) 
 

 Überschreitung der Gültigkeit 4 bis 6 Jahre: 32 UE Fortbildung (davon mind. 16 UE in Präsenz-
kurs(en)) plus Wiedereinsteigerprüfung (= C-Trainer-Prüfung, ohne Klausur), Verlängerung tages-
genau gem. Prüfungsdatum. (Bsp.: Gültigkeit der C-Lizenz 31.12.2016, Fortbildungen am 
3./24.05.2021 und 06./07.10.2021, Prüfung am 23./24.10.2021, Verlängerung der C-L. bis zum 
23.10.2025) 
 

 Überschreitung der Gültigkeit mehr als 6 Jahre: Der Neuerwerb der Lizenz nötig! 
 

 Das Mindestalter der Förderung wurde von 18 Jahren auf 16 Jahre geändert. 
 
 

Stand: 20.12.2022 
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